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DONNERSTAG, 20. OKTOBER 2016

>> Wo: KiMM Untermais,
Meran, Pfarrgasse 2

>> Beginn: um 18.00 Uhr
>> Kostenlose Teilnahme, Anmeldung unter:

Tel. 0473 200 443, info@mgm.bz.it

Runder Tisch mit Experten aus Tourismus
und Wirtschaft:
>> Stefan Plaschke - Plaschke Online Consulting
>> Joachim Leiter - trick17.media
>> Praktiker aus der Branche
>> Moderator - Thomas Aichner, Direktor MGM

Anschließend offener Dialog mit Südtiroler
Köstlichkeiten.

Punkten Sie bei Gästefragen:
Anfragen erfolgreich und
zeitgemäß beantworten

MGM
Tourismus-
Dialog

Achtung bissig!
Der Fall:
Eine Frau ging eine Straße in ei-
nem Wohngebiet im Trentino
entlang, als sie einem Bekann-
ten begegnete, der auf der ande-
ren Straßenseite mit dem Hund
seiner Partnerin spazieren ging.
Der Mann führte den Vierbeiner
an einem kurzen Seil. Der Hund
trug keinen Maulkorb.

Als sich die Bekannten einan-
der näherten und grüßten, riss
sich der Hund plötzlich los,
überquerte die Straße und biss
die Frau in die Hand.

Nachdem keine außerge-
richtliche Einigung herbeige-
führt werden konnte, brachte
die Frau vor dem Landesgericht

in Trient eine Schadener-
satzklage ein.

Wie das Gericht
entschied:
Das Landesgericht
Trient hat dem An-
trag der Klägerin
stattgegeben (Ur-

teil Nr. 465 vom 02.
Mai 2016). Der

Mann, der mit dem
Hund spazieren ge-

gangen war, wurde zur
Zahlung eines Schaden-

ersatzbetrages in Höhe von
91.157 Euro zuzüglich Verzugs-
zinsen und Verfahrenskosten
verurteilt.

Das Ausmaß des Schadener-
satzbetrages mag etwas überra-
schen. Die Auswirkungen der

Verletzung hatten
sich nämlich

deshalb ver-
schlechtert, weil

sich die Frau erst
mit einiger Ver-

spätung in ärztliche
Behandlung bege-
ben hatte. Darüber

hinaus hat der vom
Gericht bestellte
Sachverständige fest-
gestellt, dass die Ärz-

te die Frau nicht ord-
nungsgemäß behandelt

haben.
Trotzdem wurde der

Mann allein zur Zahlung des
Gesamtschadens verurteilt: Der

Schadenseintritt war nämlich
zum einen zweifellos auf ihn zu-
rückzuführen; zum zweiten hat-
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Fälle aus der Anwaltspraxis

Martin Gabrieli ist Rechtsanwalt*

te er es verabsäumt,
den zuständigen Sa-
nitätsbetrieb bzw.
die behandelnden
Ärzte in den Streit
mit einzuberufen.
In dem Fall hätte
die Möglichkeit be-
standen, dass auch
diese für die von ihnen zu ver-
antwortenden Schäden mit
haftbar gemacht worden wären.
So traf die Verurteilung zur Zah-
lung des Schadenersatzes nur
den Mann, der mit dem Hund
spazieren gegangen war.

Um sich vor solchen Streitig-
keiten grundsätzlich zu schüt-
zen, sollte man sich nur solche
Hunde anschaffen, die man
selbst in einer plötzlichen Not-
situation im Zaum halten
kann. Auch muss man sich
vergewissern, dass die Hunde-
leine geeignet ist: Mit ihr muss
man das Tier rasch zurückhal-
ten können. Bei größeren Tie-
ren ist es besser, einen Maul-
korb zu verwenden. Für jeden
Hundehalter empfiehlt es sich,
eine Haftpflichtversicherungs-
police abzuschließen.

© Alle Rechte vorbehalten

*Martin Gabrieli ist Partner in
der Kanzlei Dr. Markus Wenter &
Dr. Martin Gabrieli.

Was das Gesetz sagt
ZUM THEMA

Grundlage der Verurteilung
bildete die Bestimmung des
Art. 2052 ZGB. Diese lautet
wie folgt: „Der Eigentümer
eines Tieres oder derjenige,
der sich eines solchen be-
dient, und letzterer be-
schränkt auf die Zeit des Ge-
brauchs, haftet für die durch
das Tier verursachten Schä-
den, sei es, dass sich dieses in
seiner Obhut befunden hat,
sei es, dass es verloren gegan-
gen oder entflohen ist, außer
er weist einen Zufall nach“. ©
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